
Positionen
zur Bundestagswahl 2017



Liebe Freundinnen und Freunde der Diakonie,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

zur Bundestagswahl am 24. September 2017 
 positioniert sich die Diakonie in Baden-Württem-
berg zu wesentlichen Themen unserer Zeit. Das 
christliche Menschenbild leitet uns dabei, uns für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Chan-
cen für benachteiligte Menschen einzusetzen. So 
setzen wir uns für eine offene Gesellschaft ein, in 
der ausnahmslos alle Menschen aufgrund der 
ihnen von Gott verliehenen und unverlierbaren 
Würde gleich wertvoll sind. 

Wer lange Zeit ohne Arbeit und arm ist, als Fami-
lie alleine nicht zurecht kommt, wer pflegebe-
dürftig oder geflüchtet ist – diesen Menschen gilt 
unsere besondere Aufmerksamkeit. 

Als evangelische Christen stehen wir für eine 
sachliche Wahrnehmung der Realität. Dabei ge-
ben wir keine Empfehlung für die Wahl ab und 
respektieren die Gewissensfreiheit jedes Einzel-
nen. In der Nachfolge Jesu ist für uns das Eintre-
ten für soziale Gerechtigkeit, gegenseitige Ach-
tung und kulturelle Vielfalt zentraler Bestandteil unserer Arbeit. 

Die politisch Verantwortlichen begleiten wir kritisch-konstruktiv 
und treten als Diakonie beispielsweise ein für:

· gleichwertige Lebensverhältnisse
· öffentlich geförderte Beschäftigung
· Bildung und Stärkung junger Menschen und ihrer Familien
· armutsfeste Rente
· bedarfsgerechte Versorgung alter Menschen
· Schutz und nachhaltige Integration geflüchteter Menschen

Nachfolgend begründen wir unsere Forderungen. Wir freuen 
uns, wenn Sie sich damit auseinandersetzen und den Dialog 
suchen mit den Kandidatinnen und Kandidaten, die sich in 
Ihrem Wahlkreis zur Wahl stellen.

Oberkirchenrat Urs Keller Oberkirchenrat Dieter Kaufmann
Vorstandsvorsitzender Vorstandsvorsitzender
Diakonisches Werk Baden Diakonisches Werk Württemberg

Die Chefs der Diakonie in Baden-Württemberg sagen: 
Am 24. September wählen wir die Politiker, die unsere 
Gesetze machen. Die Diakonie will von den Politikern, 
dass sie für alle Menschen gleich gut sorgen. Keiner  
soll schlechter leben müssen als der andere. Alle  
Menschen sind von Gott geliebt und gleich wertvoll.

Oberkirchenrat 
Dieter Kaufmann

Oberkirchenrat 
Urs Keller



Migration
Ausgangslage

Die Integration der Flüchtlinge, die in den vergangenen Jahren 
in Deutschland Schutz gesucht haben, stellt die Politik, die 
Verwaltung sowie die Wohlfahrtsverbände vor große Aufgaben. 
Das hohe ehrenamtliche Engagement für geflüchtete Men-
schen hat in den vergangenen Jahren viele gute Ansätze zur 
Partizipation eröffnet. Doch eine Asylpolitik, die zunehmend   
auf demonstrative Härte und pauschale Restriktionen setzt, 
gefährdet dieses wertvolle zivilgesellschaftliche Engagement 
und setzt Zeichen, die für eine fremdenfeindliche und rechts-
populistische Agenda missbraucht werden können. 

Der anhaltende Migrationsdruck aus vielen Teilen der Welt und 
die EU-Binnenwanderung erfordern politische Konzepte, u.a. 
auch in der Formulierung eines Einwanderungsgesetzes. 



Forderungen

Die Politik muss Rahmenbedingungen für Schutz und Teil-
habe geflüchteter Menschen schaffen. Es bedarf fairer, 
rechts staat licher und zügiger Asylverfahren sowie Strukturen, 
die ein selbstbestimmtes und selbstverantwortliches Leben 
ermöglichen.

Eine menschenwürdige und frühestmögliche dezentrale  
Unterbringung soll die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
fördern. 

Für besonders schutzbedürftige Gruppen wie traumatisierte 
Flüchtlinge, alleinreisende Frauen, kranke und alte Menschen 
sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge müssen beson-
dere Unterstützungsangebote vorgehalten werden.

Geflüchteten Menschen mit einem Schutzstatus oder guter 
Bleibeperspektive muss der Nachzug von Familienangehö-
rigen rechtlich wie materiell ermöglicht werden. 

Allen Flüchtlingen – unabhängig von einer zugeschriebenen 
statistischen Bleibewahrscheinlichkeit – soll der Zugang   
zu qualifizierten Sprachkursen, zu Arbeit und Ausbildung 
er möglicht werden.

Das zivilgesellschaftliche Engagement braucht Würdigung 
und nachhaltige Begleitung. Ein Klima des Miteinanders 
erfordert eine Politik, die den Schutz der Geflüchteten im 
Sinne des Grundgesetzes sicherstellt und einer Spaltung  
der Gesellschaft entgegenwirkt. 

Im Sinne der Subsidiarität sind Dienste der freien Wohlfahrts-
pflege bei der Entwicklung und Gestaltung von Maßnahmen 
zur Integration zu beteiligen und zu beauftragen.

Weiterhin bleiben die Gestaltung eines Einwanderungsge-
setzes, legale Arbeitsmigration, die Vermeidung von Illega-
lität oder Ausbeutung sowie ein verstärkter Einsatz, um 
Flucht ur sachen entgegenzuwirken, vordringliche politische 
Aufgaben. 

Die Politik hierzulande ist aufgefordert, eine gemeinsame 
 europäische Haltung voranzutreiben, die am Schutz von   
an Leib und Leben bedrohter Menschen ausgerichtet ist. 

Viele Menschen kümmern sich um Flüchtlinge.  
Die Politiker dürfen das nicht verderben. Sie  
müssen gut überlegen, welche Flüchtlinge hier  
bleiben dürfen. Flüchtlinge sollen so leben dürfen  
wie alle Menschen: lernen, arbeiten, mit ihrer  
Familie zusammenwohnen. Wenn es ihnen  
schlecht geht, müssen wir sie schützen.



Reform  
SGB VIII:  
Kinder- und 
Jugendhilfe



Ausgangslage

Nach mehreren gescheiterten ersten Anläufen seit Sommer 
2016 hat das Bundeskabinett im April 2017 überraschend  
einen neuen, völlig abgespeckten Entwurf der Reform des  
SGB VIII beschlossen, der noch in der laufenden Legislatur-
periode beschlossen werden soll. Der Entwurf enthält Ver-
besserungen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
und die Stärkung von Pflegefamilien, den Ausbau von Ein-
griffsrechten zum Schutz von Kindern und Ländervorbehalte 
für Leis tungen an junge Geflüchtete.

Forderungen

Die Diakonie in Baden und Württemberg fordert von der 
neuen Bundesregierung eine bedarfsgerechte, sozialräumli-
che und inklusive Gestaltung der Kinder- und Jugendhilfe. 
Auch Eltern haben ein Recht auf Unterstützung durch Stär-
kung ihrer Erziehungskompetenz und Schaffung einer famili-
enunterstützenden und kinderfreundlichen Umwelt. 

Die Reform des SGB VIII muss vor allem drei Kriterien erfüllen:

Bedarfsgerecht: Leistungen und Angebote der Kinder- und 
Jugendhilfe müssen die Vielfalt menschlichen Lebens und 
die Diversität von Bedarfslagen berücksich tigen. Dieser 
Grundsatz ermöglicht es unter Beachtung der individuellen 
Rechtsansprüche auf Bedarfe junger Menschen einzugehen 
und passgenaue sowie refinanzierte Angebote zu realisieren.

Sozialräumlich: Sozialräume als Orte für das Zusammenwir-
ken und die partnerschaftliche Zusammenarbeit der dort le-
benden Menschen, der Ehrenamtlichen und der professionel-
len sozialen Arbeit sind mit eigenen Leistungen und Ressour-
cen auszustatten. Diese Angebote sind Grundlage für das 
wohnortnahe Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Sie 
erweitern die Handlungsmöglichkeiten der Kinder- und Ju-
gendhilfe und ergänzen das Recht auf indi viduelle Hilfen.

Inklusiv: Die Leistungen und Angebote für Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene müssen rechtskreisübergreifend 
und kooperativ an deren Bedarfen und Interessen ausgerich-
tet werden. Sie müssen junge Menschen bei der selbstbe-
stimmten Gestaltung ihres Lebens unterstützen, ihre Ent-
wicklung zu  einer eigenständigen Persönlichkeit fördern und 
Teilhabe statt Ausgrenzung ermöglichen.

Wenn Eltern und Kinder Probleme miteinander  
haben, soll es Hilfe in den Familien geben. Jeder  
junge Mensch braucht eine andere Unterstützung. 
Alle sollen dort wohnen dürfen, wo es ihnen gefällt.  
Dafür müssen unsere Politiker sorgen.



Armut und  
Langzeit- 
arbeitslosigkeit
Ausgangslage

Der fünfte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregie-
rung zeigt: Die Ungleichheit in Deutschland nimmt zu und   
die allgemeine Armutsrisikoquote steigt auf inzwischen   
15,7 Prozent. Das Erschreckende sind einerseits die aktuellen 
Zahlen, andererseits vor allem die erkennbaren langfristigen 
Tendenzen: Unsere Gesellschaft driftet auseinander. Die gute 
wirtschaftliche Entwicklung und die positive Lage auf dem 
Arbeitsmarkt überlagern diesen Trend nur scheinbar. Haupt-
ursache von Armut und Ausgrenzung ist die Arbeitslosigkeit. 
Im Vergleich der Altersgruppen sind Kinder und Jugendliche 
von Armut betroffen. Die Gefahr ist, dass sich dauerhafte 
Armutsbiographien entwickeln. Andererseits wächst das 
Armutsrisiko alter Menschen besonders stark an und liegt 
inzwischen ebenfalls über der allgemeinen Armutsrisikoquote. 

Forderungen

Sozialpolitik braucht eine höhere Priorität. Der Sozialstaat 
muss wieder eine gestaltende Funktion in unserer Gesell-
schaft übernehmen:

Er muss eine öffentlich geförderte Beschäftigung für die 
 Menschen anbieten, denen eine Chance auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt versagt bleibt. Der Passiv-Aktiv-Transfer   
ist eine haushaltstechnische Möglichkeit, dieses Instrument  
ohne übermäßigen Finanzierungsaufwand umzusetzen.

Der Sozialstaat muss Bildung und Teilhabe von Kindern  
und Jugendlichen entwickeln, damit die Armut der Eltern 
nicht zu einem lebenslangen Armutsrisiko der Kinder wird. 

Der Sozialstaat muss die gesetzliche Rente zu einer den  
Lebensstandard sichernden Alterssicherung entwickeln. 

Immer mehr Menschen haben zu wenig Geld. Vor  
allem, weil sie keine Arbeit haben. Kinder und alte 
Menschen haben Nachteile, wenn sie sich Schul-
sachen oder gutes Essen nicht kaufen können.  
Oder nicht ins Kino können. Die Politiker müssen  
den Menschen Arbeit geben. Sie müssen für die  
Kinder sorgen und auch für alte Menschen.





Inklusion
Ausgangslage

Bundesregierung und Bundestag haben den Auftrag der UN-
Behindertenrechtskonvention angenommen. Dafür haben sie 
 in der ablaufenden Legislaturperiode verschiedene Anstren-
gungen unternommen. Im Mittelpunkt stand und steht das 
Bundesteilhabegesetz (BTHG), das nach einem umfassenden 
Beteiligungsprozess zum 1.1.2017 in Kraft getreten ist.  Das 
BTHG zielt im Wesentlichen darauf ab, die Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderung zu einem modernen Teilhabe-
recht weiterzuentwickeln, ihre Selbstbestimmung zu fördern 
und Grundlagen für eine inklusive Gesellschaft zu legen. Der 
„Teilhabebericht 2016 der Bundesregierung über die Lebensla-
gen der Menschen mit Beeinträchtigungen“ macht deutlich, 
dass die Ursachen für verminderte Teil habechancen im Er-
wachsenenalter vielfach in der familiären Ausgangssituation, 
aber auch in verminderten Zugängen zu den Systemen der 
Erziehung, Bildung und Ausbildung zu  suchen sind. Wir be-
dauern deshalb, dass die „große“ oder „inklusive Lösung SGB 
VIII“ nicht mehr gelungen ist.

Forderungen

Die Zielsetzungen des BTHG dürfen keine Leerformeln bleiben. 

Aufgrund des beschleunigten Gesetzgebungsverfahrens  enthält 
das komplizierte Artikelgesetz einige Unzulänglichkeiten, die 
sich erst im Laufe der sukzessiven Umsetzung auftun werden. 

Wir begrüßen die gesetzlich vorgesehenen Modellvor haben 
und Evaluationen und verknüpfen diese mit der Erwartung, 
dass das Monitoring des gesamten BTHG in einem  trans pa - 
renten und ergebnisoffenen Prozess mit allen wesent lichen 
Akteuren stattfindet. Bei Bedarf sind gesetzgeberischen Kor-
rekturen in der nächsten Legislaturperiode herbeizuführen. 

Besonders zu berücksichtigen sind dabei die schwerstmehr-
fachbeeinträchtigen Menschen. Je schwerer die Beeinträchti-
gungen, desto geringer sind die Teilhabechancen. Menschen 
mit umfassenden, systemübergreifenden Teilhabebedarfen 
dürfen nicht zu Verlierern dieser Reform werden.

Es gibt ein neues Gesetz, es heißt Bundesteilhabege-
setz, abgekürzt BTHG. Darin steht, dass Menschen mit 
einer Behinderung sagen sollen, wie sie leben wollen. 
Das gilt auch, wenn die Behinderung stark ist. Dabei 
bekommen sie Unterstützung. Die Politiker sollen über-
wachen, dass das neue Gesetz gute Dinge bewirkt.



Pflege
Ausgangslage

Die große und ständig zunehmende Zahl pflegebedürftiger 
Menschen bleibt eine große Herausforderung in den nächs-
ten Jahren. Deswegen muss die zukünftige Bundesregierung 
notwendige Reformvorhaben konsequent angehen und um-
setzen. 

In den vergangenen Jahren wurde eine Reform der Pflege-
versicherung (PSG II und PSG III) angestoßen, deren Effekte 
noch nicht absehbar sind. Leistungsansprüche der Men-
schen, die zuhause versorgt werden, wurden ausgeweitet. 
Nennenswerte Verbesserungen für die Betroffenen in Pflege-
heimen wurden jedoch nicht realisiert. Dies führt zu einer 
Verfestigung der ungleichen Bedingungen für Menschen,  
die stationär oder ambulant versorgt werden. 



Forderungen

Die soziale Pflegeversicherung muss reformiert werden mit 
dem Ziel, für alle Versorgungsformen (ambulant, teilstationär, 
stationär) ausreichende finanzielle Grundlagen zu schaffen, die 
eine bedürfnisgerechte Versorgung für alle ermöglicht. Dies 
gilt besonders für die stationäre pflegerische Versorgung.

Informations- und Beratungsstrukturen müssen ausgebaut 
werden. Hier ist der Gesetzgeber aufgefordert, die Grundla-
gen dafür zu schaffen, dass ortsnahe und leicht zugängliche 
Informations- und Beratungsangebote rund um das Thema 
Pflege und Versorgung entstehen können. Dabei müssen die 
Kranken- und Pflegekassen zwingend zur Beteiligung an 
regionalen und lokalen Netzwerken verpflichtet werden. 

Formale Hürden in der Versorgung kranker und pflegebedürfti-
ger Menschen, die sich vor allem aus den unterschiedlichen 
und wenig aufeinander abgestimmten Sozialgesetzbüchern V 
(gesetzliche KV) und XI (soziale PV) ergeben, müssen beseitigt 
werden.

Es gibt immer mehr alte und kranke Menschen.  
Manche bekommen die Pflege daheim, andere ziehen 
in ein Heim um. Wir sagen den Politikern: Alle brau-
chen gute Pflege. Wer Hilfe braucht, soll daheim  
oder in der Nähe seiner Wohnung bleiben dürfen.



Diakonisches Werk der Evangelischen  
Landeskirche in Baden e.V.
Vorholzstraße 3 – 7
76137 Karlsruhe
Telefon 0721 9349-0
Telefax 0721 9349-202
oeffentlichkeitsarbeit@diakonie-baden.de
www.diakonie-baden.de

Diakonisches Werk der evangelischen Kirche  
in Württemberg e.V.
Heilbronner Straße 180
70191 Stuttgart
Telefon 0711 1656-0
Telefax 0711 1656-277
info@diakonie-wuerttemberg.de
www.diakonie-wuerttemberg.de 
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